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RS OGH 1998/7/13 7Ob75/98z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1998

Norm

ABGB §452 C

AGBKr Pkt23 Abs2

Rechtssatz

Ist eine Forderung des Kunden gegen die Bank durch ein Legitimationspapier verbrieft, richtet sich die Begründung des

Pfandrechts nach ihrer jeweiligen rechtlichen Ausgestaltung; das Pfandrecht ist nach den Grundsätzen des Rechts zu

bestellen, um das es im Einzelfall geht.

Entscheidungstexte

7 Ob 75/98z
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